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Änderung der Verordnung zum Einführungsgesetz zum Gewässerschutzgesetz (Gewässerschutzverordnung)

Änderung der Verordnung zum Einführungsgesetz zum Gewässer-
schutzgesetz (Gewässerschutzverordnung)

Der [Autor]

(Erlassen vom Landrat am .....)

I.

GS VIII B/21/4, Verordnung zum Einführungsgesetz zum Gewässerschutzgesetz 
(Gewässerschutzverordnung) vom 20. Dezember 1995 (Stand 28. Juni 2006), 
wird wie folgt geändert:

Verordnung zum Einführungsgesetz zum Gewässerschutzgesetz Verordnung zum Einführungsgesetz zum Gewässerschutzgesetz

(Gewässerschutzverordnung) (Gewässerschutzverordnung, GSchV)

vom 20. Dezember 1995

(Stand 28. Juni 2006)

Der Landrat,

gestützt auf Artikel 2 Absatz 1 des Einführungsgesetzes vom 7. Mai 1995 zum 
Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer (Einführungsgesetz zum Gewäs-
serschutzgesetz)1),

verordnet:

Art.  15
Gebühren für die Bewilligung von Wasserentnahmen und Erdsonden

1) GS VIII B/21/1
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- 2- 

1 Für Wasserentnahmen gemäss Artikel 13 Absatz 1 des Gesetzes zur Gewin-
nung von elektrischer Energie aus Oberflächengewässern ist dem Kanton eine 
einmalige Gebühr von 20 Franken pro Brutto-kW zu entrichten.

2 Für die Bewilligung von Erdsonden gemäss Artikel 14 Absatz 1 des Gesetzes 
ist dem Kanton eine einmalige Gebühr von 25 Franken pro kW-Leistung am Ver-
dampfer zu entrichten.

2 Für die Bewilligung von Erdsonden gemäss Artikel 14 Absatz 1 des Gesetzes ist
dem Kanton eine einmalige Gebühr von 25   50 Franken pro kW-Leistung am Ver-
dampfer zu entrichten.

3 Für andere Wasserentnahmen gemäss Artikel 13 Absatz 1 des Gesetzes ist 
dem Kanton eine einmalige Gebühr von 6 Franken pro Minutenliter zu entrichten.

3 Für andere Wasserentnahmen gemäss Artikel 13 Absatz 1 des Gesetzes ist 
dem Kanton eine einmalige Gebühr von 6   15 Franken pro Minutenliter zu entrich-
ten.

4 Für Anlagen zur Gewinnung von Energie mit einer elektrischen Leistung von 
mehr als 200 kW oder einer thermischen Leistung von mehr als 1000 kW richten 
sich die Gebühren nach der Energiegesetzgebung.

II.

Keine anderen Erlasse geändert.

III.

Keine anderen Erlasse aufgehoben.

IV.

Diese Änderungen treten am 1. Juli 2016 in Kraft.

[Ort]

[Behörde]


